
STADTTEILSCHULE RICHARD-LINDE-WEG 

 

 

 

  
 
   

 

Stadtteilschule Richard-Linde-Weg 
Richard-Linde-Weg 49 
21033 Hamburg 

 
 

  040 / 428 86 14 0 
  040 / 428 86 14 22 

www.richard-linde-weg.de 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 

ich hoffe Sie und Ihre Familien sind gut und gesund in das neue Jahr gestartet. 
 

An unserem zweiten Impftermin konnten noch einmal 80 Impfungen an Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrer:innen verabreicht werden, so dass wir insgesamt auf knapp 190 verabreichte Impfungen kommen. Ich 
danke allen Beteiligten für ihre Geduld und die Bereitschaft.  
 

Oberstes Ziel ist es nach wie vor, die Schulen weiterhin geöffnet zu halten und Ihren Kindern einen 
Schulbesuch zu ermöglichen. Mit umfangreichen Hygienemaßnahmen (Maskenpflicht, Luftfilter, Schnelltests) 
halten die Schulen das Infektionsrisiko für alle Beteiligten möglichst gering. 
 

Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen und der hohen Ansteckungsgefahr der Omikron-Variante sind in den 
Weihnachtsferien und in der ersten Schulwoche vermehrt positive Schnell- und PCR-Tests im privaten Umfeld 
und bei den Testungen in den Schulen aufgetreten. 
 

Sollten Sie bei Ihrem Kind erhöhte Unterrichtsausfallzeiten beobachten, dann hängt dies auch mit der 
derzeitigen Corona-Situation und dem hohen Krankenstand zusammen. Wir bitten hierfür um Verständnis. 
 

Ab Montag, den 17.01.2022 gelten die folgenden zusätzlichen Hygienemaßnahmen an allen Hamburger 
Schulen. 
 

Testpflicht für alle SuS 
Ab Montag, den 17.01.2022 müssen sich alle SuS in der Schule testen, auch wenn sie bereits geimpft, genesen 
oder geboostert sind. 
 

Weiterhin drei Tests pro Woche 
Vorerst bleibt es bei der Regelung, dass alle SuS sich dreimal in der Woche testen. 
Die Jahrgänge 5-10 testen sich am Montag, Mittwoch und Freitag. 
Die Oberstufe testet sich zukünftig am Montag, Dienstag und Freitag. 
 

Sportunterricht in Innenräumen nur noch mit Maske 
Die Maskenpflicht gilt bis auf weiteres auch im Sportunterricht in geschlossenen Räumen. Bei Sportarten mit 
festen Positionen, z.B. an fest installierten Sportgeräten ist der Abstand von 2,5 Metern einzuhalten; hierbei 
kann die Maske abgenommen werden. Wenn der Sportunterricht im Freien stattfindet, kann die Maske 
abgenommen werden. 
 

Für die Quarantäneregelung an Schulen gibt es zurzeit noch keine neuen Beschlüsse. Derzeit gelten noch die 
Quarantäneregelungen vom 22.11.2021. Wir werden Sie informieren, sobald es neue Regelungen gibt. 
 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Andreas Nast 

http://www.schulerlw.de/

